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hang zwischen Kapelle und päpstlicher Kanzlei in überraschender Weise 
deutlich; denn alle von Paschalis II. so promovierten Kapläne sind 
gleichzeitig Skriptoren oder Pfalznotare der Kanzlei gewesen, eine Ver­
bindung, die nicht wieder abgerissen ist. Da zudem die Kapelle bald 
eine enge Verbindung mit dem alten römischen Subdiakoneninstitut ein­
ging 295), ergibt sich die Möglichkeit, die Geschichte der Kanzlei in 
manchem klarer zu zeichnen und die innige Verflechtung der Institutionen 
heraustreten zu lassen.

Wenn diese Kapläne — und damit auch oft Skriptoren oder Pfalz­
notare —, wie man wohl annehmen darf, zu einem beachtlichen Teil 
aus der Umgebung der zum Papst erhobenen Kardinäle stammen 296), 
so nimmt es auf der anderen Seite nicht wunder, daß das Institut der 
Scriniare immer mehr an Einfluß und Bedeutung in der Kanzlei ver­
liert 297). Damit ist auch von selbst der Anstoß zum Gebrauch einer 
neuen Schriftart, der Kurialminüskel, gegeben.

Wie sich die Pfalznotare neben die Scriniare schieben, so erweitert 
sich das päpstliche Gericht um die ständigen auswärtigen Richter, die 
wir schon unter Urban II. nachweisen konnten, sowie um die Advokaten 
und causidici, die wohl unter Heinrich IV. nach Rom gekommen wa­
ren 298), sich aber bis jetzt erst unter Paschalis II. feststellen lassen. Auch 
das päpstliche Gericht erlebt eine stetige Entwicklung aus den Keimen 
der Neuordnung Urbans II. 299). Von besonderer Wichtigkeit ist die 
immer stärker werdende Tendenz, die Rechtsprechung auf Kommissionen 
zu verlegen, welche die Zusammensetzung des päpstlichen Gerichts aus 
Kardinälen und Richtern aus dem Laienstande spiegeln 300). Das Laien­
element an der Kurie wurde weiterhin beachtlich verstärkt durch die 
bevorzugte Heranziehung mancher römischer Adelsgeschlechter, beson­
ders der Frangipani und Pierleoni, aber auch anderer Geschlechter, die 
in Verwaltung und Rechtsprechung sich ihren bedeutenden Anteil er­
halten und sichern konnten 301). Die gleiche Erscheinung wird uns noch­
mals bei der Behandlung des Konsistoriums beschäftigen müssen.

Eine besondere Untersuchung verdient das Konsistorium der in Frage 
stehenden Epoche. Wenn Sägmüller mit dem Jahre 1100 die „Voll-
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